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Kirchgemeindeversammlung 
 

Montag, 03. Juni 2024 
19:15 Uhr 

Kirche Umiken 
 

mit darauffolgendem Apéro 
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Traktanden 
 

1. Wahl der Stimmenzähler/innen 

2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 29. Oktober 2023 

Das Protokoll konnte eingesehen oder als Druck angefordert werden. 

3. Rechnung 2023 mit Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungs-

kommission 

4. Ergänzungswahl Kirchenpflege* 

5. Informationen aus der Kirchgemeinde 

6. Verschiedenes 

*Erläuterungen zu Traktandum 4 «Ergänzungswahl Kirchenpflege».  
Die Kirchenpflege besteht aus sechs ehrenamtlichen Mitgliedern. Derzeit sind 
vier Mitglieder in der Kirchenpflege vertreten und zwei Sitze vakant. Gemäss 
§ 24a Reglement über Wahlen und Abstimmungen an der Urne in den 
Kirchgemeinden (RWA, SRLA 3.5-1) müssen einmal pro Jahr Wahlen 
traktandiert werden, wenn die Kirchenpflege zwar beschlussfähig ist, aber 
noch freie Sitze hat. Gemäss § 58 Abs. 1 Kirchenordnung (KO, SRLA 1.2-1) 
ist im ersten Wahlgang jedes stimmberechtigte Mitglied der Kirchgemeinde 
wählbar. Interessenten können sich im Vorfeld bei der Kirchenpflege oder 
direkt in der Kirchgemeindeversammlung melden.  
 
Das Protokoll der KGV vom 29. Oktober 2023 und die Rechnung 2023 liegen 
vom 16. Mai bis 03. Juni 2024 während der ordentlichen Bürostunden in der 
Gemeindekanzlei, Finanzverwaltung, Riniken auf. 
 
Aus Kosten- und Umweltgründen verzichten wir auf den Versand an jeden 
Haushalt. Die Broschüre kann auf der Homepage der Kirchgemeinde unter 
www.ref-umiken.ch heruntergeladen werden. 
 
Wer die Broschüre in Papierform wünscht, kann diese im Sekretariat unter 
der Telefonnummer 079 551 87 40 oder unter sekretariat@ref-umiken.ch 
anfordern. 
 
Zudem werden einige Exemplare in der Kirche Umiken und im Zentrum Lee 
in Riniken aufgelegt.  
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Vorwort 
 
Geschätzte Kirchgemeindemitglieder 
 
Die Kirchenpflege lädt Sie herzlich zur ersten ordentlichen Kirchgemeinde-
versammlung im Jahr 2024 ein.  
 
Wieder liegt ein ereignisreiches Jahr hinter uns. 2023 war geprägt von neuen 
Herausforderungen und unvergesslichen Momenten. Als Kirchenpflege haben 
wir uns neuen Aufgaben gestellt und sind über uns hinausgewachsen. 
 
Zur Rechnung 2023: 
Aufgrund von Einsparungen, sowie dem höheren Steuerertrag als im Budget 
veranschlagt, resultiert im Abschluss 2023 ein Ertragsüberschuss in Höhe 
von CHF 42'101.87. Die Steuereinnahmen sind um CHF 27'949.53 höher 
ausgefallen als budgetiert. 
 
Bei allen, die am Abschluss für das Jahr 2023 mitgeholfen haben, bedanken 
wir uns recht herzlich. Ein spezieller Dank geht an Cynthia Schaffner, die als 
Kirchengutsverwalterin massgeblich am Abschluss beteiligt war. 
 
Zudem werden wir Ihnen über Vergangenes und Kommendes berichten. 
 
Es würde uns freuen, wenn eine grosse Anzahl Kirchgemeindemitglieder an 
unserer Versammlung mit anschliessendem Apéro teilnehmen würde. 
 
 
Die Kirchenpflege Riniken, im Mai 2024  
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Beschlüsse der Kirchgemeindeversammlung  
vom 29. Oktober 2023: 
 
 

• Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 11. Juni 2023 wurde 
angenommen. 
 

• Das Budget 2024 mit einem Steuerfuss von 19% wurde genehmigt. 
 

• Die Reduktion der Sitze der Mitglieder in der Kirchenpflege von derzeit neun auf 
sechs wurde genehmigt. 

 
Gegen die Beschlüsse wurde während der Einsprachefrist kein Referendum ergriffen, 
somit sind sämtliche Beschlüsse rechtskräftig. 
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1. Wahl der Stimmenzähler 
 

 
2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung 

vom 29. Oktober 2023 
 
Laut Vorschriften der Landeskirche dürfen keine Wortprotokolle mit Namen 
veröffentlicht werden. Wer das Protokoll einsehen möchte, kann dies auf 
Voranmeldung während der offiziellen Bürozeiten im Sekretariat, Zentrum Lee 
Riniken, Tel. 079 551 87 40, lesen. 
 

 
3. Rechnung 2023 mit Bericht  

und Antrag der Rechnungsprüfungskommission 
 

 
3.1 Erläuterungen zur Rechnung 2023 
 

390 Allgemeine Verwaltung +/- in CHF 

390.352.01 
 

Günstigere bzw. weniger Anlässe durchgeführt. - 3'364 

390.352.01 Entschädigung für den Kirchensteuerbezug ist vom 
Steuerertrag abhängig. Er beträgt anteilsmässig 5%. 

 

   

391 Pfarramt, Gottesdienst  

391.301.03 Besoldung Organistinnen 
weniger GD und Abdankungen 

- 3'929 

391.301.04 Besoldung Katechetin 
PH-Gruppen zusammengelegt, da weniger Kinder somit 
weniger Unterrichtsstunden. 

- 2'080 

391.365.00 Anlässe/Arbeit für die Jugend 
CHF 1‘330.00 Taxi für PH wurde nicht benötigt. 
CHF 1‘000.00 Aus- und Weiterbildung Jugendgruppe wurde 
nicht in Anspruch genommen. 
Ausgaben für Anlässe mit den Konfirmanden zu hoch 
budgetiert (weniger Teilnehmer, Fahrtkosten). 

- 4'327 

391.436.00 Rückerstattungen (ERTRAG) 
höhere Rückerstattung Katholiken. 

- 4'340 

   

393 Kirchliche Anlässe  

393.317.02 Honorare musikalische Darbietungen 
Weniger GD, Anlässe – je nach Kosten Musiker. 

- 2'139 
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394 Liegenschaften  

394.312.01 Wasser, Energie Gebäude Umiken 
sicherheitshalber wegen Energiekosten-Erhöhung. 

- 4'406 

394.314.01 Unterhalt Gebäude Umiken 
tief budgetiert, zahlreiche kleine Reparaturen sowie 
Ersatz Notlicht  CHF 10'700.00 
Kontrollschacht  CHF  8'100.00 
Belag Parkplatz  CHF  1'500.00 
Reparatur Sideboard und Schrank Kirche CHF  2'000.00 

25'553 

394.314.02 Unterhalt Zentrum Lee 
Reparatur Glocke Lee CHF 7'600.00 

7'484 

394.427.00 Höhere Benützungsgebühren (ERTRAG) aufgrund von 
mehr Vermietung der Räumlichkeiten. 

3'413 

   

397 Steuern  

397.361.00 Berechnung Zentralkassenbeitrag aufgrund Steuereingänge 
Vorjahres. Fehler in der Berechnung 19 statt 22%. 

9’755 

397.400.01 ordentliche Kirchensteuer (ERTRAG) 
schwer planbar, halten uns an Empfehlung Landeskirche 

36'160 

 

399 Abschluss 

399.381.00 Im Budget wurde mit einem Ertragsüberschuss von CHF 2'000.00 
gerechnet. Aufgrund der angeführten Einsparungen, resultiert ein 
Ertragsüberschuss in der Höhe von CHF 42'101.87. 

  

Antrag: Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die 
vorliegende Rechnung 2023 mit einem Ertragsüberschuss von 
CHF 42'101.87 zu genehmigen, der dem Eigenkapital als Einlage für 
Rückstellungen Bau und Infrastruktur ua. für nachfolgende Projekte 
gutgeschrieben wird. 

• Sanierung der Zivilschutzanlage, 

• Neue Wasserleitung in Umiken (Kosten ca. CHF 100‘000.00) 

• In den nächsten Jahren fällige Revision der Orgel in Umiken 
(Kosten ca. zw. CHF 20‘000.00 bis 30‘000.00). 

 



 

Reformierte Kirche Umiken - Kirchgemeindeversammlung 03.06.2024 Seite 8 

3.2 Zusammenzug 
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3.3 Rechnungsauszug 
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3.4 Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission 



 

Reformierte Kirche Umiken - Kirchgemeindeversammlung 03.06.2024 Seite 15 

4. Ergänzungswahl Kirchenpflege 
 
Die Kirchenpflege besteht aus sechs ehrenamtlichen Mitgliedern. Derzeit sind vier 

Mitglieder in der Kirchenpflege vertreten und zwei Sitze vakant. Gemäss § 24a 

Reglement über Wahlen und Abstimmungen an der Urne in den Kirchgemeinden 

(RWA, SRLA 3.5-1) müssen einmal pro Jahr Wahlen traktandiert werden, wenn die 

Kirchenpflege zwar beschlussfähig ist, aber noch freie Sitze hat. Gemäss § 58 Abs. 1 

Kirchenordnung (KO, SRLA 1.2-1) ist im ersten Wahlgang jedes stimmberechtigte 

Mitglied der Kirchgemeinde wählbar. Interessenten können sich im Vorfeld bei der 

Kirchenpflege oder direkt in der Kirchgemeindeversammlung melden.  

 

5. Informationen aus der Kirchgemeinde 
 
 
6. Verschiedenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stimm- und wahlberechtigt in den Angelegenheiten der Landeskirche und ihrer Kirchgemeinden sind 
die schweizerischen und ausländischen Kirchenmitglieder, welche das 16. Altersjahr zurückgelegt 
haben und nicht aus anderen Gründen auf Grund von § 59 Kantonsverfassung² vom Stimmrecht 
ausgeschlossen sind (§ 4 Kirchenordnung). 

 
Gegen die Beschlüsse einer Kirchgemeindeversammlung kann das Referendum ergriffen werden. 
Einzelheiten sind in § 28 der Geschäftsordnung für KGV festgelegt. 


